
Tatsache ist, dass Zwangsmaßnah-
men nur am Ende jeder Entschei-
dung stehen dürfen. Vorrangig sind 
Entscheidungen zugunsten von Sitz-
wachen („Eins-zu-Eins-Betreuungen“), 
längere Anlauf- und Überzeugungs-
zeiten und andere Maßnahmen, die 
auch im Werdenfelser Modell Ein-
gang gefunden haben. Danach rela-
tiviert eine natürliche Gefahr (zum 
Beispiel des Sturzes) eine unverhält-
nismäßig einschränkende Sicherung 
des Patienten. Übergeht man diese 
alternativen Möglichkeiten oder 
bezieht man sich auf Kosten oder 
Leistungsrecht, begibt man sich in 
einen justiziablen Bereich. Gerade 
bei Zwangsmaßnahmen liegt der 
Vorwurf, folterähnlich zu verfahren, 
nicht weit weg. Dies gilt auch für 
eine unrechtmäßige Medikation. 
Gleiches gilt für das Einsparen von 
Personal oder pädagogischen Maß-
nahmen in Betreuungseinrichtungen. 
Man darf auch nicht verleugnen, 
dass alle Zwangsmaßnahmen (unter 
anderem auch Medikation) enteh-
rende, entwertende und als willens-
brechend empfundene Wirkungen 
beim Patienten auslösen, das Ver-

hältnis zum Arzt belasten und wei-
tere Behandlungen deutlich erschwe-
ren.

Psychiater und Psychotherapeuten 
sind sich ihrer Verantwortung be -
wusst und stellen sich damit regel-
mäßig den damit aufgeworfenen 
ethischen und rechtlichen Fragen. 
Nahezu routinemäßig werden sie 
von den zur Genehmigung angeru-
fenen Juristen überprüft. Das psych-
iatrische und psychotherapeutische 
Menschenbild orientiert sich an den 
in Deutschland ratifizierten UN-Kon-
ventionen (zum Beispiel Menschen-
rechts-, Behinderten-, Anti-Folterkon-
 vention) und verursacht mit jeder 
auch noch so unvermeidlichen 
Zwangsmaßnahme ein erhebliches 
emotionales Spannungsfeld. Nicht 
umsonst beteiligen sich neben Juris-
ten auch Psychiater und Psychothe-
rapeuten an den Umsetzungen die-
ser oben genannten Konventionen in 
gelebtes Recht. Dass Zwangsmaß-
nahmen ultima ratio sind, wird hier 
niemand mehr bestreiten wollen. 
Jedoch leben auch Psychiater und 
Psychotherapeuten in einer realen 

104 Ärzteblatt Sachsen 3 / 2017

Mitteilungen der Geschäftsstelle

Ausstellungen im Foyer und  
4. Etage
Lutz Bleidorn
WaldLandschaft – Malerei, Zeichnung
bis 23. April 2017

Die Dresdner Künstlerfamilie Hofmann
27. April bis 9. Juli 2017
Vernissage: Donnerstag, 
27. April 2017, 19.30 Uhr
Einführung: Mathias Wagner, Kunst
historiker, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden

Programmvorschau
2. April 2017, 11.00 Uhr
Junge Matinee „Die französische Natur“
Studierende der Liedklasse der 
Hochschule für Musik Carl Maria von 
Weber Dresden entführen die Konzert
besucher mit Liedern über Schmetter
linge, Bestien und seltsame Vögel, u. a. 
von Gabriel Fauré, Claude Debussy, 
Maurice Ravel, Francis Poulanc, in eine 
fantastische Welt der Natur.
Künstlerische Leitung: Vincent Borrits

Konzert und 
 Ausstellungen

Anzeige

Welt, in der monetäre Zwänge auf 
den unterschiedlichsten Ebenen ver-
suchen, ihre Entscheidungen zuguns-
ten der Repression zu bestimmen. 
Damit ist der entsprechende Rechts-
rahmen zu fordern, der auch und 
besonders die Finanzierung dieser 
Maßnahmen berücksichtigt, so dass 
für diese Situationen keine wider-
sprüchliche Aufforderung (Double-
bind) entsteht. Derzeit finden die 
Kosten für eine geringere oder abge-
milderte Restriktion nur wenig Ein-
gang in die Finanzierung medizini-
scher Maßnahmen, sodass dadurch 
eine rechtliche Bedrohung auf der 
straf- und zivilrechtlichen Seite ent-
stehen muss. Dieses Problem der 
praktischen Konkordanz muss der 
Gesetzgeber ebenso angehen. Er hat 
die besonderen Bedürfnissen und 
nicht zuletzt die Sicherstellung der 
Grundrechte zu wahren und den 
finanziellen Rahmen dafür zu schaf-
fen.

Dr. med. Peter Grampp
Fachkrankenhaus Hubertusburg gGmbH

04779 Wermsdorf

Gesundheitspolitik




